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Stand vom 01. Juni 2013 

Nutzungs-  bzw.  Ausleihvertrag 

 
Zwischen dem SV Arnsdorf e.V. (Eigentümer) und …………..………………………..…….  
(Nutzer/Veranstalter) 
wird folgender Vertrag geschlossen:                              (Vereinsmitglied: JA / NEIN)           Zutreffendes ausfüllen/ 

ankreuzen 
 
(Vertrags-, Schlüssel- u. Endgeldberechtigt sind der Vorstand, der Geschäftsführer sowie der 
Pächter/Betreiber/Geschäftsstellenleiter!) 
 

 
1. Angaben zum Vereinsobjekt  

Der Eigentümer überlässt dem Nutzer das vereinseigene Gesamtobjekt          oder Teile desselben: 
Gaststätte, Küche, Ausschank, Terrasse, Billard, Dart (nur mit Pächter/Betreiber)       Kegelbahnsitzfläche  
Gym.Raum (Keller)       Sanitäranlagen        Umkleideräume       Raucherraum         Besprechungsraum 
Rasenfläche        Außensportanlagen         Kinderspielplatz        Lagerhütte         Sitz-/Grillecke 

(geplant) 
Parkplatz        Sonstiges …………………………………………        für den im Pkt.2 vereinbarten  

Zeitraum.  
 

Die Grundgebühr beträgt 10€/Tag. Kurzzeitige Abstellmöglichkeiten in der Lagerhütte sind inbegriffen. 

Kosten für Strom, Wasser, Toilette, Abfälle im normalen Rahmen sind enthalten (Duschnutzung 

0,50€/Pers.). Bei Buchung ist eine Kaution (20€)     zu hinterlegen, Verrechnung erfolgt mit 

ordnungsgemäßer Rückgabe. 

                                
2. Nutzungsdauer 

Das Nutzungsverhältnis beginnt  ……..……… / ….….. und endet  ……….…… / …....... (Datum/Uhrzeit).  
 
 
3. Angaben zum Veranstalter / Nutzer    …………………….….………. 

 
Teilnehmer (ungefähr)  …..  davon Kinder  …..   Anschrift / Tel.-Nr.:…….…………..…………….… 

…….…………………….….…  
4. Nutzungsgebühren  

Die Gebühr für die Kegelbahnen beträgt aktuell 5€ pro Bahn (….) und Stunde (….), gesamt  ….… €. 
Ist kein Vereinsmitglied im Nutzerkreis, wird eine Aufsichtsperson vom Eigentümer gestellt (2€/h),  

diese übernimmt auch die Kontrolle (bei Bedarf die notwendige Ausleihe 1€), geeigneter Sportschuhe. 

Folgende Kosten werden bei Ausleihe, Nutzung bzw. Verbrauch zusätzlich in Rechnung gestellt:    
Volleyball (10€)        Fußball (10€)      Fußballtorwand (5€)       TT-Zubehör (geplant, 5€)            
6/12 Klapptische /-bänke …… (je 1€/Tag)       6 Tische / 15 Stapelstühle / 30 Stühle …... (je 0,20€/Tag)        
Haushaltsmüllbehälter (5€)         Grill (5€)      Holzkohle) .…... (3€/kg)         Feuerholz ……... (40€/m³)       
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5. Reinigung 
Der Nutzer verpflichtet sich, Gegenstände bzw. Räumlichkeiten/Plätze im ordentlichen Zustand zu 

übergeben. Bei Zuwiderhandlungen wird eine Reparatur- bzw. Reinigungsgebühr von mind. 20€ fällig. 

 
6. Vereinbarungen /  Schlüsselübergaben         Sporthintereingang         Lagerhütte       Gymnastikraum 

Der Nutzer verpflichtet sich, dem Eigentümer entstandenen Schaden bzw. Verlust zu ersetzen 

(Zeitwert). 

Schäden an den Kegelbahnen, Sportgeräten bzw. Mobiliar, die durch Rowdytum entstanden sind, 
werden gesondert in Rechnung gestellt bzw. zur Anzeige gebracht.  
Nutzung bzw. Ausleihe durch örtliche Vereine / öffentliche Träger können individuell verhandelt werden. 
  
Notizen: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Auf dem eingezäunten privaten Vereinsgelände gilt die Betriebs- und Vereinsordnung des SV Arnsdorf e.V. 
(einsehbar in Geschäftsstelle oder Internet), diese wird mit der Unterschrift des Nutzers vorbehaltlos anerkannt. 
Kontrollen bezüglich der Einhaltung von beantragten Bereichen bzw. Zeiten seitens Vereinsleitung sind jederzeit statthaft.  
Die zeitweise Überlassung wird dem Verein und Nutzer quittiert. Eventuelle Änderungen / Ergänzungen zu diesem Vertrag 
haben schriftlich (als Anhang) zwischen dem Verein und Nutzer zu erfolgen. Mündlich getroffene Abreden sind 
gegenstandslos. Das Betreten des SV-Geländes und die Nutzung des Vereinseigentums erfolgt auf  eigene Gefahr. 
Es wird der Abschluss einer privaten Unfallversicherung empfohlen. Der Verein ist haftpflichtversichert. 

 
 
 
SV Arnsdorf e.V.:  …..….………….  Nutzer: …..….………….  Endbetrag (ohne Kaution): …..….…………. 
 
 
 
…………………………………………………… …….…………………………………………………… 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 

 


